
DIESES KONZEPT IST »WORK IN PROGRESS«. 

Wir haben es im Rahmen der überparteilichen 
 Initiative »Talente blühen!« in einem einjährigen 
Arbeitsprozess unter Beteiligung zahlreicher 
Be troffener, Interessierter und Expert_innen 
 verfasst. Da die verschiedenen Zwischenver
sionen jeweils auf der Website einsehbar waren 
und auf Veranstaltungen verteilt wurden, kon
nten wir  viele Anregungen und  Rückmeldungen 
ein arbeiten.

Das Konzept soll als Grundlage für eine fundierte 
bildungspolitische Fachdiskussion über Schulau
tonomie dienen. Es zielt darauf ab, konkrete Um
setzungsschritte in die Welt zu bringen. In diesem 
Selbstverständnis werden wir das Konzeptpapier 
auch nach der Publikation in diesem Buch laufend 
weiterentwickeln. Wir freuen uns daher über 
Feedback, Kritik und Fragen.  Besuchen Sie uns 
auf unserer Website:

www.talentebluehen.at.

Matthias Strolz, Michael Unger
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Wir sind als Menschen frei und gleich an Würde geboren. Das »funktioniert« 
in Österreich. Ausgehend davon wünschen wir uns die umfassende Entfal
tung des Menschen – mit all seinen Potenzialen und Talenten. Das Bildungs
system spielt dabei eine zentrale Rolle.

Unsere Vision: Das Schulwesen ist geleitet und geprägt von der Zuwen
dung zu den Potenzialen und Talenten. Die Schüler_innen stehen im Mittel
punkt der schulpolitischen Debatte. Die Politik konzentriert sich auf die 
Definition eines eindeutigen Handlungsrahmens und gibt den Schul leitungen 
sowie den Pädagoginnen und Pädagogen die Freiheit und Verantwortung zur 
Umsetzung und Gestaltung. Schulreform und Schulentwicklung geschieht 
somit permanent und täglich »von unten«. Das System  Schule wird zur ler
nenden Organisation und ist im steten, selbstverständlichen  Austausch mit 
dem Wandel der Zeit.

Unsere Welt verändert sich rasant. Eine wahre Informations oder Wissen
sexplosion findet statt. Das digitale Zeitalter macht es möglich, dass unfass
bar viel an Information jederzeit verfügbar und abrufbar ist. Gleichzeitig 
stellt sich unsere Welt heute – mehr denn je – als volatil, unsicher, komplex 
und ambivalent dar. Die Herausforderung lautet für Organisationen wie Indi
viduen gleichermaßen, sich in dieser unüberschaubaren Welt gut zurecht
zufinden. Das heißt vor allem, entscheidungs und handlungsfähig zu sein 
und zu bleiben. Darauf soll Schule vorbereiten.

1.  Bildungswende – Schule braucht Bewegung, 
Freiheit und Verantwortung
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Im Umgang mit diesen Herausforderungen  beobachten wir in vielen  Organisationen 
in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Teilsystemen in den letzten Jahrzehnten neue 
Bewältigungs und Handlungsstrategien.  

Diese sind unter anderen:
 –  Interesse und Beteiligung schaffen (bei  Mitgliedern, Kund_innen, 

  Mitarbeiter_ innen,  Bezugsgruppen im eigenen Umfeld …)
 –  intrinsische Motivation als Hebel nutzen
 –  Selbstreflexionsfähigkeit nähren
 –  Eigenverantwortung und Teamarbeit stärken
 –  systemisches Denken und vernetztes Arbeiten unterstützen
 –  flache und multiple Hierarchien ausbilden
 –  Vertrauen als wichtigen Koordinations mechanismus  

in der  Organisationskultur verankern
 –  Wissensmanagement vorantreiben
 –  Flexibilität leben
 –  neue Formen der Integration von   

Organisationsmitgliedern forcieren
 –  Synergien heben
 –  Kooperationen finden

Vergleicht man das System Schule mit anderen gesellschaftlichen Teil systemen (z.B. mit 
der Arbeitswelt in der Privatwirtschaft und im Non ProfitBereich), so zeigt sich, dass 
die Schule vielfach in alten Mustern und verkrusteten Strukturen gefangen ist. Wir sind 
davon überzeugt, dass eine umfassende Autonomie dem System Schule jene Erneue
rungs und Effektivitäts impulse geben würde, die wir so dringend brauchen. Autonomie 
gibt Gestaltungsfreiheit und Verantwortung. Sie dynamisiert die konstruktiven Kräfte im 
System und schafft damit Innovation.

Autonomie ist nie Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck: Damit wir die Talente bes
ser in die Blüte bringen; damit wir die Schüler_innen besser in ihrer Entfaltung begleiten; 
damit die Lernergebnisse – und damit die Ernte des Systems Schule – bessere sein mö
gen, als sie heute sind. Umfassende Autonomie ist kein Allheilmittel. Sie ist eine grund
legende Gestaltungsstrategie für unser System Schule. Sie birgt große Chancen; natürlich 
auch Risiken. Daher gilt es, von anderen Ländern zu lernen und die Strategie schritt
weise und mit Bedachtsamkeit umzusetzen. Es ist eine Reise, zu der wir als Republik 
ge  meinsam aufbrechen. Wir werden Etappe für Etappe  gehen. Wir werden unterwegs 
lernen. Mit dem Ziel einer besseren Schule, damit die Talente blühen in Österreich.
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86 Prozent von 1.460 Pädagoginnen und Pädagogen, die von Peter Hajek Pu
blic Opinion Strategies im Auftrag von »Talente blühen!« Anfang 2015 befragt 
wurden, sehen in ihrem Berufsalltag sehr oft oder zumindest hin und wie
der Themen, die sie lieber selbst entscheiden würden (eine Zusammenfas
sung der gesamten Umfrage findet sich im Buchbeitrag von Michael Unger). 
Doch die in Österreich stark ausgeprägte Weisungs und Misstrauenskultur 
im Bildungsbereich versucht, den Schulalltag bis ins kleinste Detail von oben 
mittels Gesetzen, Verordnungen und Erlässen zu reglementieren. Sämtliche 
Eventualitäten sollen berücksichtigt und kontrolliert werden. Das regulative 
Korsett ist eng zugeschnürt und die Schulen sind oft polittaktisch motivier
ten außerschulischen Einfluss und Zugriffsmöglichkeiten ausgeliefert. Das 
Ergebnis: Eine aufgeblähte Bürokratie, politische Interventionen und ein un
überschaubarer Verordnungsdschungel binden Ressourcen, blockieren die 
Selbstorganisationskräfte des Systems Schule sowie individuelles Engagement 
und frustrieren Systemteilnehmer_innen, primär die Schulleitungen und die 
Lehrer_innen, in weiterer Folge Schüler_innen und Eltern.

Das österreichische Schulsystem leidet daher auch unter einem schlechten Ef
fizienz und Effektivitätsgrad: Bei internationalen Vergleichsstudien wie  PIRLS, 
TIMSS und PISA liegt Österreich schlechter als beim Vergleich der Bildungs
ausgaben. Besonders markant für die Mittelmäßigkeit des österreichischen 
Schulsystems sind die PISAErgebnisse im Bereich Lesen: Rund ein Fünftel 
der Schüler_innen, die die Pflichtschule verlassen, können nicht ausreichend 
sinn erfassend lesen (PISA 2012). Ebenso augenfällig sind die Erkenntnisse des 
Rechnungshofes, wonach an rund 50 Prozent aller Schulstandorte in Öster
reich Schulversuche stattfinden (insgesamt waren es im Schuljahr 2012/13 laut 
Rechnungshof 5.367 Schulversuche an 2.900 von insgesamt 5.804 Schulstand
orten). Der Rechnungshof kritisiert den Wildwuchs an Schulversuchen als Er
satz für fehlende oder zu starre rechtliche Bestimmungen und reklamiert mehr 
Gestaltungsfreiraum und verantwortung für die Schulen vor Ort.

Die Schwächen des Schulsystems korrelieren mit einem traditionell hohen 
Niveau an außerschulischer Nachhilfe: 2013 wurden 109 Millionen Euro für 
private Nachhilfe und die Arbeit von 48.000 Vollzeitbeschäftigten durch un
freiwilliges Lernen mit den Kindern zu Hause aufgewendet. Konkret sind 
vier von fünf Müttern oder Vätern nach der Arbeit unfreiwillige Unterstüt
zungslehrer_innen für ihre Kinder. 210.000 Kinder brauchen private Nach
hilfe (Zahlen laut AK Nachhilfebarometer 2014).

2.  Ausgangspunkt: Mittelmäßige Lernergebnisse,  
falsche Ressourcen bindung, frustrierte 
Systemteilnehmer_innen
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Unser Ziel: Im Lern und Lebensraum »Schule« soll die Entwicklung der Schüler_innen 
zu mündigen, leistungsfähigen und lebensbejahenden Bürger_innen im Sinne frei den
kender und verantwortungsvoll handelnder Personen optimal – das heißt unter ande
rem auch ressourceneffizient – begleitet werden. Die Schulabsolvent_innen sollen als 
Bürger_innen mit grundlegenden Kulturtechniken und Kompetenzen befähigt sein, die 
ihnen ermöglichen, ein selbstbewusstes und selbstbestimmtes Leben zu führen sowie 
lebenslanges Lernen zu betreiben. Davon profitiert nicht nur die einzelne Person, son
dern auch die Gesellschaft als Ganzes, denn Bildung wirkt sich positiv auf sämtliche 
gesellschaftlichen Teilbereiche aus – von Gesundheit über politische und zivilgesell
schaftliche Partizipation sowie Wirtschaft bis hin zu Kunst und Kultur.

Eine umfassende Schulautonomie wird bei der Erreichung dieser Ziele wichtige  Dienste 
leisten. Was nicht von oben verordnet wird, was man selbst entscheiden darf, schafft 
mehr Verantwortung und macht zumeist mehr Freude – dieser »Volksweisheit« können 
wohl viele von uns beipflichten. Eigenverantwortliches Denken und Handeln fördern 
die Motivation und das Selbstbewusstsein. Motivierte Schulleitungen, Lehrer_innen 
und Schüler_innen kommen gemeinsam zu besseren Lernergebnissen. Erhöhte Teilhabe 
 seitens der Eltern (z.B. in der Schulentscheidung, Involvierung bei standort spezifischen 
Festlegungen) holt die Eltern zudem stärker ins »Boot der Bildung«.

Wir streben daher ein neues, einfaches, umfassendes Schulgesetz an, das alle bisheri
gen Schulgesetze ablöst. Die aktuelle Weisungs und Misstrauenskultur soll durch einen 
klaren Handlungsrahmen für autonome Schulen abgelöst werden. Die Politik definiert 
fixe Räume für Freiraum.

Schulautonomie bedeutet, dass es entlang der Losung »Gemeinsames Ziel, vielfältige 
Wege« einen einheitlichen (Qualitäts)Rahmen für alle Schulen gibt (vgl. unter  anderem 
»Mittlere Reife« weiter unten). Innerhalb dieses Rahmens haben Schulen aufgrund 
schul und standortspezifischer Gegebenheiten die Möglichkeit, Gestaltungsfreiräume 
in Verbindung mit hoher Eigenverantwortung zu nutzen.

Unser AutonomieModell basiert auf drei Säulen: pädagogische, finanzielle und perso nelle 
Autonomie. Träger_innen dieser Autonomie sind teils die Schulleitung als Führungskraft, 
teils die Lehrer_innen als pädagogische Fachleute und teils die gesamte Schulgemeinschaft 
mit demokratischer Teilhabe der Lehrer_innen, Schüler_innen und Eltern. 

Die Erweiterung der pädagogischen Autonomie kann und soll schrittweise ab sofort 
begonnen werden und flächendeckend gültig sein. Die finanzielle und personelle Auto
nomie erfordert eine längere Vorbereitung, etwa im Bereich der Auswahl und Ausbil
dung von Schulleiter_innen. Diese beiden Säulen einer umfassenden Schulautonomie 
sollen, um klare Verantwortlichkeiten zu schaffen, nicht schrittweise, sondern jeweils 
als Ganzes eingeführt werden, allerdings auf freiwilliger Basis in einer »Optin«Logik. 

3.  Dreifache Autonomie für die Schulen  
als Hebel zum Erfolg
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Im Kern der pädagogischen Autonomie steht ein wertschätzender, vertrauens 
und zugleich anspruchsvoller Blick auf die Rolle der Lehrer_ innen. Sie sind 
PädagogikProfis und »Bildungsexpert_innen der  Praxis«, die eigenverant
wortlich pädagogische Entscheidungen treffen. Dabei sind sie nicht allein, 
sondern eingebettet in ein Team, in eine Schule als  lernende Organisation, 
in eine Profession.

Ausgehend von einer verstärkten Autonomie der Lehrperson, die auf ihre 
Schüler_innen abgestimmt die geeigneten Lehr und Lerninhalte, methoden 
und mittel auswählt, erhält auch die Schule als Organisation umfassende 
Gestaltungsfreiheit.

Die pädagogische Autonomie erlaubt Schulen, pädagogische Modelle 
und didaktische Konzepte autonom festzulegen, ebenso wie die Profilbil
dung durch Curricula und Lehrpläne, die Jahrgangsstruktur (altershomo
gene oder heterogene Lerngruppen), die Klassen bzw. Gruppengrößen 
je Fach und Schulstufe, die Struktur der Unterrichtszeit sowie die Lehr
mittel und  methoden. In den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch 
gibt es für die Curricula und Lehrpläne im Kern bundesweit verbindliche 
 Vorgaben, um sicherzustellen, dass Schüler_innen bei Bedarf die Schule 
 wechseln können, ohne dadurch am Weg zur Mittleren Reife Zeit zu verlie
ren. In  anderen Fächern reichen unverbindliche Empfehlungen.

Autonom gestaltbar ist auch die Form der Leistungsbeurteilung. Alternative 
Beurteilungs und Feedbacksysteme sind erlaubt. Zum Ende der Pflicht
schule gibt es jedoch im Rahmen der »Mittleren Reife« in Mathe matik, 
Deutsch und Englisch ein bundeseinheitliches Beurteilungssystem, um die 
Vergleichbarkeit zu garantieren. Die pädagogische Autonomie ersetzt alle 
Schulversuche, deren Konzepte dann ohne bürokratisches Genehmigungs
verfahren eingeführt und verändert werden können.

An der Schnittstelle von pädagogischer und personeller Autonomie ange
siedelt ist die Fort und Weiterbildung der Lehrer_innen. In welchen The
men der größte Fortbildungsbedarf besteht, weiß niemand besser als jene, 
die täglich mit den Herausforderungen am konkreten Schulstandort kon
frontiert sind. Die Wahl der Fortbildungsinhalte und auch der Fortbildungs
anbieter_innen soll daher ebenfalls in die lokale Eigenverantwortung 
übergeben und das Fortbildungsmonopol der Pädagogischen Hochschulen 
aufgebrochen werden.

3.1  Pädagogische Autonomie
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Gute Schule ist, wo gute Lehrer_innen sind. Gut in ihren pädagogischen und 
fachlichen Qualifikationen, in ihrer Interaktion mit den Schüler_innen des 
konkreten Schulstandorts und in ihrem Zusammenwirken mit den anderen 
Lehrkräften und sonstigen Mitarbeiter_innen im Team.

Die Stärken der einzelnen Lehrerin, des einzelnen Lehrers und des gesam
ten Teams gezielt zu fördern und zu entwickeln ist für eine gelingende Schule 
daher von zentraler Bedeutung. Die Gestaltungsmöglichkeiten reichen dabei 
von individuellen und gemeinsamen Weiterbildungsmaßnahmen über Coa
ching und Mentoring bis zur Auswahl neu eintretender Lehrer_innen. 

Personalautonomie bedeutet, dass die Auswahl und Führung des Personals 
der Schulleitung obliegt, inklusive Einstellungs, Kündigungs, Freistellungs 
und Entlassungsrecht seitens der Direktor_innen. Voraussetzung dafür ist ein 
neuer Bestellungsmodus für die Schulleiter_innen: Frei von parteipolitischen 
Einflüssen, gewählt durch die Schulgemeinschaft vor Ort. Auf neue Beine 
muss auch die Ausbildung der Direktor_innen gestellt werden – mit einem 
starken Fokus auf Führung, Kommunikation und Personalentwicklung.

Ziel der personellen Autonomie ist es, die Schule zu ermächtigen, eine 
 aktive Personalentwicklung zu betreiben. Dies umfasst unter anderem:
 –  Fort und Weiterbildung gezielt nach den Bedürfnissen der Pädagog_ 

innen und der Schule gestalten.
 –  Engagement honorieren – finanziell oder durch individuelle 

Entwicklungsmöglichkeiten.
 –  In größeren Schulen: Aufstiegsmöglichkeiten schaffen, etwa zur 

 Abteilungs, Fachbereichs oder Teamleitung.
 –  Dieses »Mittlere Management«, das sich in Berufsbildenden  Höheren 

Schulen bewährt, in Allgemeinbildenden Höheren Schulen und größe
ren Neuen Mittelschulen aber völlig fehlt, sorgt auch für kleinere Füh
rungsspannen: weniger Lehrer_innen pro Führungskraft und damit 
bessere Betreuung der einzelnen Lehrperson.

 –  Bei Nachbesetzungen Pädagog_innen gezielt nach den Anforderungen 
des Schulteams und des Schulstandorts auswählen (Weiterentwicklung 
des bereits bestehenden Programms »Get your Teacher«).

 –  Pädagog_innen, die den Herausforderungen dauerhaft nicht gerecht 
werden, von der Schule verabschieden ( Umschulungsprogramme des 
BMBF mit dem AMS sollen den  Umstieg erleichtern).

3.2  Personelle Autonomie
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 –  Zusätzliche Kompetenzen ins Team holen, unter  anderem Schulsozial
arbeiter_innen, Schulpsycholog_innen, Lern coaches, Unterstützungs
lehrer_innen in spezifischen  Bereichen der Förderung von Begabungen 
und im  Umgang mit Lernschwächen.

Unter die personelle Autonomie fällt auch die Frage, welches Personal für 
Verwaltungsaufgaben herangezogen wird. Viele Verwaltungsaufgaben, die 
im derzeitigen zentralistischbürokratischen Schulsystem anfallen und von 
Pädagog_innen neben ihren eigentlichen Aufgaben zu erledigen sind, kön
nen in einem auf Autonomie basierenden Schulsystem ersatzlos entfallen. 
Andere Aufgaben, wie etwa Buchhaltung, Kostenrechnung und Personal
verrechnung, kommen auf Schulebene neu hinzu. Ob diese Aufgaben durch 
angestelltes Verwaltungspersonal oder externe Dienstleister_innen erfüllt 
werden, liegt im Entscheidungsspielraum der Schule. Das regionale Bildungs
service (vgl. unten) hilft dabei, den diesbezüglichen Bedarf kleinerer Schu
len zu bündeln und Verbundlösungen zu entwickeln.

Vom Lehrer_innendienstrecht zum Rahmenkollektivvertrag
Um einerseits die Interessen der Mitarbeiter_innen an autonomen Schulen zu 
schützen und andererseits diese umfassende personelle Autonomie für die 
Schulen zu gewährleisten, sind die entsprechenden rechtlichen und sozial
partnerschaftlichen Vorkehrungen zu treffen. Analog zu anderen Expert_
innenberufen soll auch für die Mitarbeiter_innen in autonomen Schulen 
(Lehrkräfte, Psycholog_innen, Sozialarbeiter_innen, Verwaltungspersonal 
etc.) ein bundesweiter Rahmenkollektivvertrag ausgehandelt werden. Die
ser ersetzt das starre Lehrer_innendienstrecht, das zuletzt für viel Frust auf 
beiden Seiten gesorgt hat.

Die Kollektivvertragspartner_innen sind auf Arbeitgeber_innenseite Ver
treter_innen der Direktor_innen der autonomen Schulen sowie des Bun
des und auf Arbeitnehmer_innenseite die Gewerkschaften der Lehrer_innen 
und anderer Schulmitarbeiter_innen. Der Rahmenkollektivvertrag regelt 
Mindestlöhne und Grundgehälter, Arbeitszeitfragen im Rahmen eines Jah
resarbeitszeitmodells sowie Kündigungsmöglichkeiten. Er gibt den Schu
len Handlungsspielräume bei der finanziellen Honorierung von besonderen 
Leistungen, bei Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Schule, bei Fragen der 
Aufgaben und Arbeitszeitverteilung und anderen Aspekten der Personal 
und Organisationsentwicklung.
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Bisher werden die Ressourcen, mit denen eine Schule arbeitet, von unter
schiedlichen Stellen und aus unterschiedlichen Töpfen von  außen separat 
vorgegeben und gemanagt. Meist weiß in einer öffentlichen  Schule nie
mand – auch nicht die Schulleitung – wie viel (Steuer)Geld der Schul
betrieb insgesamt kostet. Auch eine mehrjährige Ressourcen planung mit 
 Schwerpunktsetzungen im Mitteleinsatz ist nicht möglich. 

Globalbudget
Finanziell autonome Schulen erhalten ein Globalbudget, mit dem sie alle 
Aufwendungen (pädagogisches und sonstiges Personal, Fort und Weiter
bildung, Miete, Ausstattung, Material etc.) bestreiten und innerhalb dessen 
sie frei entscheiden und Schwerpunkte setzen können. 

Die Finanzierung folgt den Schüler_innen und besteht aus einer schüler_
innen bezogenen und einer kriterienbezogenen Komponente. Je Schüler_in 
wird an die Schule ein fixer Betrag überwiesen. Dieser wird ergänzt durch 
 kriterienbezogene Beträge:
 –  Sprachförderung pro Schüler_in mit nichtdeutscher Muttersprache
 –  Bildungsaufstiegsförderung pro Schüler_in, bei dem/der kein Elternteil 

einen höheren Schulabschluss als die Pflichtschule hat und
 –  Regionalförderung pro Schüler_in für Schulen in ländlichen 

Gemeinden. 
Die kriterienbezogene Finanzierung dient der Erreichung definierter gesell
schaftspolitischer Ziele, insbesondere der gelingenden sozialen Durchmi
schung der Schüler_innenpopulation und der Chancengerechtigkeit für 
Schulstandorte außerhalb von Ballungsgebieten.

Derzeit werden an Schulen auf Basis des Bildungsdokumentations gesetzes 
bereits verschiedene Merkmale der Eltern der Schüler_innen erfasst, wie 
etwa die Staatsbürgerschaft. Diese Erhebung wäre um die oben genannten 
Kriterien zu ergänzen.

Eine gestufte Sonderfinanzierung ist für Kinder bzw. Jugendliche mit 
 sonderpädagogischem Förderbedarf vorzusehen.

3.3  Finanzielle Autonomie

262



Freie Schulwahl ohne Schulgeld
Die schüler_innenbezogene ProKopfFinanzierung bedeutet auch, dass die 
Finanzierung losgelöst wird von der Träger_innenschaft der Schule. Nicht 
nur staatliche Schulen, sondern auch Schulen in privater Träger_innen
schaft können öffentliche – im Sinne von öffentlich finanzierte und allen 
Bürger_innen zugängliche – Schulen werden. Die Zugangsvoraussetzungen 
zur Finanzierung aus Steuergeld sind Gemeinnützigkeit und der Verzicht 
auf das Einheben von Schulgeld. Die Diskriminierung freier Schulen gegen
über konfessionellen Privatschulen, in denen der Staat die Personalkosten 
trägt, wird damit überwunden. Das Prinzip »Freie Schulwahl ohne Schul
geld« ermöglicht auch Kindern aus weniger wohlhabenden Familien den 
Zugang zu alternativen Schulkonzepten. 

Wie groß die Beträge sind, die pro Schüler_in und kriterienbezogen an die 
Schulen als Globalbudget ausbezahlt werden, ist nach Schultyp gestaffelt. 
Für die Grundstufe (Volksschule), Mittelstufe, allgemeinbildende  Oberstufe 
und die unterschiedlichen Arten berufsbildender Schulen, die auch bisher 
unterschiedlich viel kosten, gelten unterschiedliche Sätze. Wir treten für eine 
deutliche Aufstockung der öffentlichen Bildungsausgaben ein und sehen 
dies als wichtige Investition in die Zukunft. Doch auch bei einer kostenneu
tralen Neuorganisation der Schulfinanzierung sehen wir in der finanziellen 
Autonomie die Chance, dass Mittel gezielter und bedarfsgerechter eingesetzt 
werden können.
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Derzeit ist die Autonomie der Schulen in Österreich im inter nationalen Ver
gleich gering ausgeprägt. Das zeigte die OECDStudie »Bildung auf  einen 
Blick 2012«. Nur 31 Prozent der Entscheidungen im Schulwesen werden hier
zulande auf Schulebene getroffen. Im EUDurchschnitt sind es 46 Prozent. 
Das größte Mitspracherecht haben die Schulen in den Nieder landen, wo 
86 Prozent der Entscheidungen auf Schulebene fallen. Finnland gibt 100 Pro
zent der Befugnisse den Gemeinden, die in der Praxis  viele  Entscheidungen 
an die Schulen delegieren. 

Schule ist eine lernende Organisation, in der alle Verantwortung überneh
men müssen: die Politik für die Ausprägung des gestalterischen  Rahmens, 
die Schüler_innen für ihre Entwicklung und Lernfortschritte, die Lehrer_in
nen für deren optimale Führung, Begleitung und Unterstützung, die Schul
leiter_innen für die kompetente Führung der Organisation und die Eltern für 
ihre Teilhabe am Schul und Lerngeschehen. 

Es braucht also die Lernbereitschaft und den Mut aller, Veränderungen 
anzudenken und Entwicklungen voranzubringen. Die Reise hin zu einer 
 umfassenden Schulautonomie bedeutet einen entschlossenen Systemwandel 
und umfasst unter anderen folgende Aspekte:
 –  Organisationskultureller Wandel: Das Steuerungs und Regelungs system 

im Bereich Schule bewegt sich weg von »Verordnen, Kontrollieren 
und Intervenieren« hin zu »Vertrauen, Gestalten und Begleiten«.

 –  Abbau der Regelungsdichte und Schaffung eines klaren (bundesein
heitlichen) gesetzlichen Rahmens: Dabei sind Qualitätsstandards fest
zulegen und Bildungsziele zu definieren (vgl. Mittlere Reife weiter 
unten). Nicht alle Eventualitäten müssen »von oben« geregelt werden. 
 Entscheidungen sollen »nahe am Schüler/an der Schülerin« fallen.

 –  Übergang von der akribischen Prozess und InputSteuerung hin zu 
Rahmensteuerung durch Zielvorgaben und  Qualitätsmanagement: 
Die Schulverwaltung soll zu einem regionalen »Schulservice« weiter 
entwickelt werden (vgl. Folgekapitel).

 –  Stärkung und Ausdifferenzierung des beruflichen Selbstverständnisses 
und der öffentlichen Wahrnehmung der Pädagog_innen: Lehrer_in ist 
ein Expert_innenberuf und Schulleitung ist eine Führungsaufgabe. Wir 
müssen in ein differenzierteres Berufsbild, bessere Rekrutierung, hoch
wertige wissenschaftliche und praxisnahe Ausbildung, forcierte Fort
bildung und in ein positives gesellschaftliches Berufsimage investieren.

4.  Was braucht es für mehr Schulautonomie?
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 –  Förderung der elterlichen Verantwortung: Neben der punktuellen Ein
beziehung in strategische Entscheidungen des Schulstandortes und in 
Organisationsfragen der Klassengemeinschaft sind die Eltern dafür ver
antwortlich zu halten, ihren Kindern grundlegende soziale Verhaltens
normen sowie Wertschätzung für Lernen und Bildung als Grundwerte 
des menschlichen Lebens zu vermitteln.

 –  Schule – Bildungsregion – Ministerium: Drei Ebenen mit klarer 
Aufgabenverteilung

Der Kompetenzdschungel in der österreichischen Schulverwaltung ist legen
där. Ähnlich wie im Gesundheitswesen gehen die Zuständigkeiten, Finanzie
rungsströme und Einflussmöglichkeiten kreuz und quer durch verschiedene 
Bundes und Landesstellen, ohne klaren Zusammenhang  zwischen der Mit
telbereitstellung, der Entscheidungsgewalt über die  Mittelverwendung und 
der Verantwortung für die Ergebnisse. 

Das Konzept der autonomen Schule erweitert daher nicht nur den Hand
lungsspielraum der einzelnen Schulen, sondern sorgt auch für klar  definierte 
und abgegrenzte Rollen der übergeordneten Ebenen. 

Die  strukturelle Ausgestaltung der Zuständigkeiten für die autonome Schule 
erfolgt auf drei Ebenen:

   Autonome Schule  
Pädagogische, personelle und finanzielle Autonomie

   Bildungsregionen/Bildungsservice  
Begleitung, Vernetzung, Qualitätssicherung

   Bund  
Zielvorgaben, Qualitätsrahmen, Ausbildung, Mittelzuteilung, 
 Kontrolle bei Missbrauch, Ombudsstelle
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5.  Schule – Bildungsregion – Ministerium:  
Drei Ebenen mit klarer Aufgabenverteilung

Erste Ebene: Die Schule erhält Rechtspersönlichkeit
Die vollautonome Schule ist eine juristische Person öffentlichen Rechts. 
Für diesen Status wird eine Mindestgröße definiert, wobei sich mehrere 
Schulstandorte zu einer Schulorganisation mit gemeinsamer Leitung zu
sammenschließen können, um die Mindestgröße zu erreichen und volle 
Autonomie zu erlangen.

Vollautonome Schulen verfügen über pädagogische, personelle und finan
zielle Autonomie (vgl. oben) mit allen entsprechenden Rechten und Pflich
ten. Als Schulerhalter_innen bzw. Träger_innenorganisation für autonome 
Schulen kommen sowohl private, nichtgewinnorientierte Vereine und Stif
tungen als auch Länder und Gemeinden infrage. Der Bund, der im gesam
ten Schulwesen für Zielvorgaben, Rahmenbedingungen und die Kontrolle 
der Zielerreichung zuständig ist, zieht sich aus der Träger_innenrolle zu
rück und überträgt seine  Schulen an die Bundesländer.

Die Entscheidung über den Wechsel in die personelle und  finanzielle 
Vollautonomie trifft, nach Erfüllung bundeseinheitlicher Kriterien, die je
weilige Schule eigenständig. Diese Grundsatzentscheidung wird vom 
Schulgemeinschaftsausschuss (Lehrer, Schüler und Elternvertreter_innen 
in höheren Schulen) bzw. vom Schulforum (Lehrer und Elternvertreter_ 
innen in Pflichtschulen) getroffen. Den politischen Organen und Behörden 
der Länder und Gemeinden kommt dabei keine Entscheidungsgewalt zu. 
Bei der Erfüllung der Kriterien wird die Schule vom regionalen Bildungs
service (vgl. unten) unterstützt.

Die pädagogische Autonomie soll flächendeckend umgesetzt werden. 
Schulen, die sich nicht – oder noch nicht – für eine personelle und finan
zielle Vollautonomie entschieden haben, sind daher teilautonome Schulen. 
Bei teilautonomen Schulen bleibt die personelle und finanzielle Verantwor
tung bis auf weiteres beim Schulerhalter oder bei der Schulerhalterin. Dies 
gilt für die Phase der sukzessiven, freiwilligen Umstellung aller Schulen 
auf Vollautonomie bzw. für den Fall, dass die Gesetzgeber_innen kein End
datum für einen zwingenden Übertritt formulieren und damit ein Misch
system aus voll und teilauto nomen Schulen etablieren.
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Zweite Ebene: Bildungsregionen in der Größe mehrerer Bezirke
An die Stelle der Schulbehörden und Schulinspektor_innen tritt ein Bildungs
service, das Schulen – und auch Kindergärten und andere elementarpäda
gogische Einrichtungen – bei der Qualitätsentwicklung und sicherung 
unterstützt. Es bietet helfende und beratende Qualitätssicherung anstelle 
 bürokratischer Bevormundung.

Das Bildungsservice ist eine Einrichtung des Bundes, die regional organi
siert ist. Die Bildungsregionen werden so definiert, dass in jeder Region das 
gesamte Spektrum an Schulen und elementarpädagogischen Einrichtungen 
abgedeckt ist. Denkbar sind etwa Bildungsregionen in der Größe mehrerer 
Bezirke. Sie sind nicht von der politischen Landkarte abgeleitet und werden 
ausschließlich nach bildungsrelevanten Kriterien gebildet.

Ein interdisziplinär zusammengesetztes Team regionaler Qualitätsmana
ger_innen begleitet die Schulen und elementarpädagogischen Einrichtungen 
in der Erreichung der Bildungs und Qualitätsziele sowie bei Schulmana
gement und entwicklung (in Weiterentwicklung der Funktion der jetzigen 
Pflichtschulinspektor_innen). Die Qualitätsmanager_innen bringen dabei 
Erfahrungen aus anderen Schulen, internationale Erkenntnisse sowie Ein
sichten aus der Bildungsforschung ein. Sie beraten Schulleitungen und Lehr
kräfte, haben jedoch kein Durchgriffsrecht auf autonome Kernfreiheiten wie 
Prozesse und Personal.

Das Bildungsservice stärkt die Kooperation und Vernetzung zwischen den 
Schulen: Der Gewinn von Gestaltungsfreiheit für die einzelne Schule soll 
nicht mit dem Verlust von Solidarität und Gemeinschaftssinn verbunden 
sein. Im Gegenteil: Die Vielfalt pädagogischer Konzepte und standortspe
zifischer Profilierungen soll als Mehrwert begriffen und das Voneinander 
Lernen schulübergreifend forciert werden. Schulautonomie soll zugleich den 
Wettbewerb und die Kooperation zwischen Schulen positiv stimulieren und 
damit eine Qualitätsspirale nach oben einleiten.

Es ist Aufgabe der Qualitätsmanager_innen im Bildungsservice, die Ko
operation durch intensiven Austausch zwischen den einzelnen  Schulen zu 
fördern. Dafür sind im Bildungsservice eigene Budgets und Projekte zu 
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definieren. Als konkrete Maßnahmen empfehlen sich unter anderem 
Aus tauschprogramme für Pädagog_innen, schulübergreifende Projekte, 
 BestPracticeWorkshops sowie Partnerschafts und Mentoringprogramme.

Das Ziel ist ein kollaboratives Lernen des Systems Schule. Internationa
le Studien zeigen, dass Autonomie nur in Verbindung mit Zusammenar
beit ihre produktive Wirkung für alle Schüler_innen entfaltet. So entwickelt 
und koordiniert das Bildungsservice Synergieprojekte, beispielsweise
 –  bei gemeinsamen Investitionen von Schulen bis hin zur Errichtung
 –  gemeinsamer Infrastruktur, z.B. zwei benachbarte Schulen errichten 

ein gemeinsames Sportzentrum
 –  bei Verwaltungsaufgaben: administratives Personal kann auch in einem 

Pool mehreren Schulen der Region zur Verfügung stehen
 –  beim Pooling von pädagogischem Unterstützungspersonal 

( Schulsozialarbeiter_innen, Schulpsycholog_innen u.a.).
Ebenso fördert das Bildungsservice die Zusammenarbeit zwischen Schulen, 
Vereinen und Unternehmen in der Region, um die Vernetzung der Schule 
mit ihrem Umfeld zu stärken.

Zu den bundesweiten Aufgaben des Bildungsservices gehört die Unter
stützung der Pädagog_innen bei der Suche, Erstellung und Weiterentwick
lung von Unterrichtsmaterialien. Das Bildungsservice betreibt, wartet und 
moderiert dafür ein System nach dem OpenSourcePrinzip (»Unterrichts
materialien 2.0«). Alle Pädagog_innen können ihre selbst erstellten Un
terrichtsmaterialien einspielen, Feedback von Kolleg_innen einholen und 
ihrerseits Materialien suchen und entnehmen. Jede Weiterentwicklung wird 
wieder in einem bearbeitbaren Format der Allgemeinheit zur Verfügung ge
stellt. Das Bildungsservice strukturiert und katalogisiert die  Materialien 
und bietet Unterstützung in Form von Grafik und Lektoratsleistungen. So 
erhalten die Pädagog_innen nach und nach ein mächtiges und flexibles 
Instrument zur Seite gestellt, das ihnen hilft, die oft zeitaufwendige Unter
richtsvorbereitung effizienter und dennoch individuell zu gestalten.

Besonderes Augenmerk in seiner Ausrichtung und Arbeit legt das Bildungs
service auf die Nahtstellen im Bildungssystem. Daher ist es auch als »Betreu
ung aus einer Hand« für alle pädagogischen Einrichtungen zu konzipieren: 
von der Elementarpädagogik über die Primarstufe bis hin zum Ende der 
Sekundar stufe II. Dadurch verstärken wir die Kooperation zwischen elemen
tarpädagogischen Einrichtungen und der Primarstufe, wo heute seitens der 
Pädagog_innen viel schüler_innenbezogenes Wissen verloren geht. Glei
chermaßen stärkt es die Zusammenarbeit beim Übergang von der   Primar 
in die Sekundarstufe, die heute von vielen Eltern und Kindern als äußerst 
druckvoll erlebt wird. Die Übergänge sollen fließender und mehr im Sinne 
der Schüler_innen gestaltet und begleitet werden.
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Dritte Ebene: Der Bund definiert Zielvorgaben  
und stellt die Finanzierung
Der Bund gibt den Qualitätsrahmen und die Bildungsziele vor. Zum Ab
schluss der Pflichtschule soll die Mittlere Reife eine einheitliche Zielvorgabe 
darstellen, die die autonomen Schulen auf unterschiedlichen Wegen errei
chen können. Er betreibt ein Ergebniscontrolling im Sinne eines Monitorings, 
ob an den einzelnen Schulen die Bildungsziele erreicht werden. 

Wenn Ziele nicht erreicht werden, aktiviert der Bund das jeweilige regio
nale Bildungsservice, um in unterstützender Weise Verbesserungen in Gang 
zu setzen. Wenn die beratende und fördernde Qualitätssicherung durch das 
Bildungsservice über einen längeren Zeitraum nicht fruchtet, hat der Bund 
eine Interventionskompetenz bei NichtErreichen der Qualitätsziele bzw. 
NichtEinhaltung des Qualitätsrahmens. Diese Interventionen sind als »selte
ne Ausnahme« zu handhaben und reichen vom Austausch der Schulleitung 
bis – im Extremfall – zur Schließung der Schule. 

Weiters betreibt der Bund eine Ombudsstelle, die angerufen werden kann, 
wenn ein Verdacht auf Missbrauch der Schulautonomie vorliegt. Dieser kann 
aus finanziellen Unregelmäßigkeiten ebenso bestehen wie beispielsweise 
aus dem Missbrauch der pädagogischinhaltlichen Autonomie für radikalisie
rende oder verhetzerische Tendenzen. In solchen Verdachtsfällen wird das 
Bundesministerium aktiv und überprüft den Sachverhalt, um gegebenenfalls 
einzuschreiten. 

Der Bund stellt sicher, dass für die Ausbildung der Lehrer_innen und Kin
dergartenpädagog_innen, der Führungskräfte, der Qualitätsmanager_innen 
im Bildungsservice und des pädagogischen Supportpersonals (z.B. Sozial
arbeiter_innen, Psycholog_innen) ausreichend Studienplätze zur Verfügung 
stehen. Dabei werden sowohl der direkte Ausbildungsweg als auch Möglich
keiten für Quereinsteiger_innen (z.B. ein berufsbegleitendes pädagogisches 
Masterstudium für berufserfahrene Absolvent_innen anderer Studienrichtun
gen) angeboten. 

Bildung ist eine der Kernaufgaben der öffentlichen Hand. Der Bund finan
ziert die Schulen unter Sicherstellung des Prinzips »Freie Schulwahl ohne 
Schulgeld« (vgl. finanzielle Autonomie). Wenn Schulen öffentliche Gelder in 
Anspruch nehmen, verpflichten sie sich zur Gemeinnützigkeit und zum Ver
zicht auf das Einheben von Schulgeld. So werden auch Privatschulen – ob 
konfessionell oder »alternativ« – für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich. 

Die Bundesbeschaffungsgesellschaft BBG bündelt für die  autonomen Schulen 
deren individuellen Einkaufsbedarf – etwa im Bereich der Verbrauchsmate
rialien – und stellt damit günstige Einkaufspreise sicher.

Die Bundesimmobiliengesellschaft BIG unterstützt und berät die Eigen
tümer_innen der Schulgebäude, um eine effiziente und kostengünstige 
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Bewirt schaftung der Immobilien sicherzustellen. Um Mehrfachnutzungen 
vor Ort zu fördern und die Schulen bestmöglich ins Gemeindeleben zu in
tegrieren, ist zu überlegen, alle öffentlichen Schulgebäude den Gemeinden 
zu über tragen. Die autonome Schule zahlt aus ihrem Globalbudget der Ge
meinde eine marktgerechte Miete, kann aber auch Schulraum von  privaten 
Eigen tümer_innen anmieten. Da marktübliche Mieten in peripheren La
gen deutlich niedriger sind als in Großstädten, erlangen finanziell und per
sonell autonome Schulen im ländlichen Raum damit einen finanziellen 
Spielraum, um in der Personalsuche den Nachteil der peripheren Lage aus
zugleichen. ( Anmerkung: Der finanzielle Nachteil der kleineren Schüler_
innen population wird durch die Regionalförderung im Finanzierungsmodell 
ausgeglichen; siehe finanzielle Autonomie.)
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6.  Wer trifft die Entscheidungen  
in der »Autonomen Schule«?

Schulautonomie soll sowohl mit Schuldemokratie als auch mit professionel
ler Führung einhergehen. Freiheit in Anspruch nehmen heißt, Verantwor
tung übernehmen. Die autonome Schule bietet einen idealen Rahmen dafür, 
um Demokratie und verantwortungsbewusstes Handeln in der Gemeinschaft 
zu leben und zu lernen. Daher sind für alle Schulstufen jeweils altersge
rechte Formen der Schüler_innenPartizipation zu entwickeln. Alle grundle
genden Entscheidungen an der Schule sollen vom demokratisch gewählten 
Schulgemeinschaftsausschuss (Lehrer_innen/Schüler_innen/Eltern) bzw. 
an Pflichtschulen vom Schulforum (Lehrer_innen/Eltern)  getroffen werden. 
Dazu zählen unter anderem Entscheidungen über
 –  Schulprofil und inhaltliche Schwerpunktsetzung,
 –  grundlegende pädagogische Ausrichtung,
 –  grundlegende Zeitstruktur des Lernens und Lehrens,
 –  Budgetvoranschlag und Rechnungsbericht sowie
 –  Auswahl des Schulleiters bzw. der Schulleiterin.

Bei privaten Schulträger_innen wird das Entscheidungsgremium durch Ver
treter_innen der Träger_innenorganisation (Verein oder gemeinnützige Stif
tung) ergänzt. In staatlichen Schulen ist als Berater_in ohne Stimmrecht 
ein_e  Vertreter_in des regionalen Bildungsservices beizuziehen. Zu den Auf
gaben des  Schulleiters oder der Schulleiterin gehören unter anderem
 –  Erstellung oder Koordination von Vorschlägen  

für die oben genannten Entscheidungen,
 –  Auswahl, Einstellung, gegebenenfalls Kündigung  

und Führung des Personals sowie
 –  operatives Management sämtlicher Ressourcen  

entlang des Budget voranschlags und der  
pädagogischen Zielsetzungen der Schule.
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7.  Was bedeutet das Modell »Autonome Schule«  
für die Akteur_innengruppen?

Schulautonomie bedeutet für die Schüler_innen unter anderem …
 –  freie Schulwahl ohne Schulgeld – mehr Wahlfreiheit,
 –  mehr Chancengerechtigkeit, weil keine Teilung der  Schüler_

innenpopulation in zwei (stereotype) »Töpfe« im Alter von 
zehn Jahren,

 –  mehr Fokus auf die Talente und Bedürfnisse der einzelnen 
Schüler_innen durch Vielfalt und Ausdifferenzierung der 
 pädagogischdidaktischen Ansätze und Schulkonzepte,

 –  Unterstützung durch »maßgeschneiderten« Unterricht 
auf Basis umfassender Gestaltungs und Budgethoheit,

 –  Gestaltungsspielraum für individuelles Lerntempo durch 
modulare Unterrichtsmodelle,

 –  stärker individualisierte Förderangebote in Richtung 
 Inklusion und Begabtenförderung,

 –  bessere Lernbegleitung durch motiviertere 
Lehrkräfte und Schulleitungen,

 –  Stärkung der Lernpartnerschaft zwischen 
Schüler_in und Lehrer_in,

 –  mehr Möglichkeitsräume für eigenverantwortliches 
 Lernen und Handeln,

 –  positive Einstellung zu Bildung als Grundstein für 
 lebenslanges Lernen und zu Eigenverantwortung 
als  ethischer Grundwert,

 –  mit der Mittleren Reife einen aussagekräftigen Bildungs
abschluss und damit bessere Chancen auf dem nationalen 
und internationalen Arbeitsmarkt sowie

 –  in Summe bessere Lernergebnisse, mehr soziale  Kompetenz 
und ein besseres Rüstzeug für die Herausforderungen 
des Lebens.
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Schulautonomie bedeutet für die Schulen unter anderem …
 –  Chancengerechtigkeit auch für Schulen 

( gleiche  Finanzierungslogik für alle Schulen  
 unabhängig von der Träger_innenschaft),

 –  Selbstverständnis als Expert_innenOrganisation, die sich ständig 
weiterentwickelt und auf gesellschaftliche Herausforderungen 
unmittelbar, praxisnah und flexibel reagiert,

 –  Ergebnisverantwortung und Gestaltungsfreiheit,
 –  finanzielle Autonomie im Rahmen eines Globalbudgets, 
 –  mehr Spielraum für eine stärkere, auch standortbezogene 

Profilierung (hinsichtlich Schwerpunktsetzung, Pädagogik, 
Didaktik etc.),

 –  Bürokratieabbau, professionelle Leitung und Unterstützungs
personal als Entlastung für die Pädagog_innen und damit

 –  in Summe eine Stärkung der Schule als sich stetig  entwickelnde, 
lernende Organisation.

Schulautonomie bedeutet für die Direktor_innen unter anderem …
 –  strategische Führungsverantwortung und 

proaktive Gestaltungsfunktion,
 –  mehr persönliche Erfüllung im Job entlang des Prinzips 

»Von der Verwaltung zur Gestaltung«,
 –  betriebswirtschaftliche Verantwortung entlang von  Budget und 

Bilanzverantwortung, um die  Ressourcenallokation optimal 
zu steuern,

 –  personelle Autonomie hinsichtlich Auswahl, Führung und 
 Motivation des Personals, samt Einstellungs, Kündigungs, 
 Freistellungs und Entlassungsrecht,

 –  volle Verantwortung für die Personalentwicklung 
am  Standort und damit

 –  in Summe eine Aufwertung des Berufsbildes 
im Sinne einer Führungsfunktion.
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Schulautonomie bedeutet für die Lehrer_innen unter anderem …
 –  mehr Teilhabe in der strategischen, pädagogischen und  didaktischen 

 Ausrichtung der Schule,
 –  Öffnung von Möglichkeitsräumen für gelingenden Unterricht,
 –  Stärkung der Lernpartnerschaft zwischen Lehrer_in und Schüler_in,
 –  Befreiung von überbordenden Verwaltungsaufgaben,
 –  mehr Möglichkeiten für eine individualisierte Betreuung der  Schüler_

innen und damit verstärkte Zuwendung zu deren Talenten 
und Bedürfnissen,

 –  mehr Unterstützung durch Ausdifferenzierung des  Pädagog_innen Berufs 
(Lerncoaching, psychologisches Fachpersonal, Sprachförderung etc.),

 –  mehr Karrieremöglichkeiten (z.B. Team und  Fachbereichsleitungen) 
und damit

 –  in Summe eine Stärkung des Professionsverständnisses, der Gestaltungs
möglichkeiten und des Selbstbewusstseins der Pädagog_ innen, mehr 
persönliche Erfüllung im Beruf und mehr Wertschätzung für den 
 Pädagog_innenberuf in der Gesellschaft.

Schulautonomie bedeutet für die Eltern unter anderem …
 –  freie Schulwahl ohne Schulgeld und damit mehr  tatsächliche Wahlfreiheit,
 –  Vertrauen in das System hinsichtlich mehr Chancen

gerechtigkeit für die Kinder und Jugendlichen,
 –  mehr Einbindung und Teilhabe bei strategischen und  organisatorischen 

 Entscheidungen der Schule, 
 –  eine Stärkung der Schulpartnerschaft,
 –  sinkendes Verweigerungs und Frustrationsniveau bei den Schüler_innen,
 –  mehr Lernmotivation und gestärkte Eigenverantwortung der Kinder,
 –  sinkender Nachhilfebedarf und damit finanzielle und  psychologische Ent

lastung der Familien und damit 
 –  in Summe bessere Lernergebnisse der Kinder und  Jugendlichen sowie die 

Möglichkeit, sich als Eltern im Kontext der lernenden  Organisation Schule 
ebenfalls weiterzuentwickeln.
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8.  Mittlere Reife als Qualitätsrahmen 
und Zielvorgabe

Die Mittlere Reife bildet im SchulautonomieKonzept von »Talente blühen!« 
die gemeinsame Zielmarke, die den Rahmen für die Autonomie der Schu
len der Primarstufe und Sekundarstufe I absteckt. Die Wege zu diesem 
Ziel sollen vielfältig und individuell sein. Da im Rahmen der bisherigen 
Entwicklung und Diskussion unseres Konzepts viele Fragen zur Mittleren 
Reife aufgetaucht sind, hatten wir dazu eine eigene Arbeitsgruppe einge
richtet und möchten wir dieser Thematik ein eigenes Kapitel widmen:

In Zukunft soll es eine Vielfalt an autonomen Schulmodellen geben. Die
ser ausdrücklich erwünschte »Artenreichtum« braucht ein gemeinsames 
Bildungsziel, das für alle Beteiligten verbindlich ist. Während für die au
tonomen Primarschulen die bereits entwickelten und eingeführten Bil
dungsstandards weiterzuentwickeln sind, schlagen wir für das Ende der 
Pflichtschulphase die Etablierung einer Mittleren Reife vor. Sie ist ein 
wichtiger Dreh und Angelpunkt für die Schulautonomie und die logische 
Fortsetzung eines steuerungspolitischen Ansatzes, der mit der Umsetzung 
von Bildungsstandards in ausgewählten Kernfächern in Österreich bereits 
praktiziert wird.

Der positive Abschluss der Mittleren Reife ist als Meilenstein und Schlüs
sel für den Übertritt in die Sekundarstufe II sowie die Berufsausbildung in 
Form einer Lehre mit Berufsschule zu sehen. Sinnvoll scheint daher eine 
Verlängerung der Sekundarstufe I bis zum Ende der neunten Schulstufe 
als letztes Pflichtschuljahr. Das würde bedeuten, dass die Sekundarstufe I 
künftig auf fünf Jahre verlängert und die Sekundarstufe II entsprechend 
verkürzt wird. Die Mittlere Reife würde damit als »Berufsausbildungsreife« 
vor Eintritt in eine Lehre oder Fachschule sowie als »Reife für höhere Schu
len« in das österreichische Bildungssystem eingepasst werden. 

Die umfangreichen Erfahrungen der Polytechnischen Schulen und der Fach
mittelschulen – beide derzeit einjährig als neunte Schulstufe geführt – sind 
umfassend und insbesondere im Bereich der Berufsorientierung in die Umset
zung der Mittleren Reife aufzunehmen. Auch Ausbildungskonzeptionen wie 
die »Lehre mit Matura« sollen weiter vorangetrieben werden. Das Credo »Kein 
Abschluss ohne Anschluss« liegt dabei im Fokus unserer Betrachtungen.
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Sollte sich die österreichische Bildungspolitik aufgrund vielfacher real
politischer Widerstände nicht auf eine Mittlere Reife zu Abschluss der 
Pflichtschulzeit einigen können, hielten wir ihre Einführung in leicht 
adaptierter Form auch zum Ende der jetzt bestehenden Sekundarstufe I, 
also im Regelfall mit 14 Jahren, für sinnvoll. In unseren hier dargestellten 
Konzeptua lisierungen gehen wir jedoch von einer Mittleren Reife als Ende 
der Unter richtspflicht und damit als Abschluss der Pflichtschulzeit aus.

Die Unterrichtspflicht soll nicht nach neun Jahren erfüllt sein, sondern 
mit dem Abschluss der Mittleren Reife, auch wenn manche Schüler_in
nen längere Zeit dafür in Anspruch nehmen. Diese verlängerte Pflicht für 
den GrundkompetenzenErwerb gilt bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. 
Ab der neunten Schulstufe ist kein GanzjahresRegelunterricht zur Vor
bereitung auf die Mittlere Reife mehr vorgesehen, sondern eine Form von 
Verfestigungsgruppen für die Grundkompetenzen und die individuelle För
derung besonderer Stärken sowie das gezielte, modular gestaltete Beheben 
von Schwächen. So kann zwischen 15 und 18 auch ein paralleles Heran
führen an die Mittlere Reife und an die Arbeitswelt (z.B. in Form einer 
Teillehre) vorgenommen werden. Auch sind – wie im Rahmen einer vollin
klusiven Pädagogik bereits für die Primarstufe vorzusehen – unter Ein
bindung der Zentren für Inklusions und Sonderpädagogik Wege für jene 
Schüler_innen zu definieren, die die Mittlere Reife nicht oder mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nur zum Teil erlangen können.

Bei der Ausgestaltung der Mittleren Reife ist ein ganzheitliches Bildungs
verständnis zu unterlegen, um das Phänomen »Teaching to the Test« hin
tanzuhalten. Die Mittlere Reife folgt der Frage: Welche Lernergebnisse 
wünschen wir uns bei Schüler_innen am Ende der Pflichtschulzeit? Ziel 
der Mittleren Reife ist es einerseits, den autonomen Schulen einen  klaren 
Handlungsrahmen mit auf den Weg zu geben. Sie tragen umfassende Er
gebnisverantwortung und werden an diesen Ergebnissen gemessen. An
dererseits sollen die Jugendlichen mit dem Pflichtschulabschluss eine 
individuelle Orientierung für ihre Zukunft erhalten. Sie sollten wissen, wo 
ihre Stärken und Fähigkeiten liegen und was ausbaufähig und verbesserbar 
ist. Vor allem sollten die Jugendlichen wissen, was sie wollen und was sie 
sich zutrauen. Im Fokus liegen damit auch Sozial und Selbstkompetenzen. 
Die Mittlere Reife soll durch das Hinführen zu Grundkompetenzen sowie 
durch das Aufzeigen von Stärken und Potenzialen Lebens, Bildungs und 
Berufschancen befördern.

276



Ein genauer Kompetenzkatalog ist von einem Expert_innengremium unter Einbezie
hung aller Akteur_innengruppen in Pflichtschulen, höheren Schulen und Lehrlingsaus
bildung zu erarbeiten. Als Diskussionsgrundlage schlagen wir folgenden Umfang der 
Mittleren Reife vor:
 –  Sinnerfassendes Lesen und korrektes Schreiben  

(Ausdruck, Inhalt,  Rechtschreibung, Grammatik)
 –  Sprachliches Ausdrucksvermögen
 –  Beherrschung von zwei lebenden Sprachen in Wort und Schrift  

(z.B. Deutsch und Englisch)
 –  Grundrechnungsarten, Schlussrechnungen, Textaufgaben lösen,   

Berechnen von Flächen und Volumina
 –  Kopfrechnen sowie Gefühl für (mathematisch ausdrück bare) Größenordnungen 

und Zahlenverhältnisse (Schätzen und Überschlagsrechnungen)
 –  Lernkompetenz – Fähigkeit und Bereitschaft, Informationen über  Sachverhalte 

und Zusammenhänge selbstständig und  gemeinsam mit anderen zu verstehen, 
auszuwerten und in gedankliche  Strukturen einzuordnen

 –  Sozialkompetenz – Fähigkeit, sich in sozialen Situationen zu  orien tieren 
(z.B. Kommunizieren, soziale Regeln) sowie zwischen menschliche Beziehungen 
aufzubauen und zu stabilisieren

 –  Entscheidungsfähigkeit in Hinblick auf die eigene  Lebensgestaltung und führung
 –  Medienkompetenz
 –  Bildungslaufbahn und Berufsorientierung
 –  Wahlpflichtfächer

Jedes Kind hat – unabhängig vom Lernerfolg in der Schule – das Recht, die Mittlere 
Reife abzulegen. Dies ist regulär mit 15 Jahren vorgesehen, doch grundsätzlich auch 
schon vor dem 15. Lebensjahr möglich. Die Mittlere Reife wird als »prozessorientierte 
Prüfung« in mehreren Teilschritten abgelegt. Das Prüfungsformat soll sowohl bundes
weit standardisierte schriftliche Elemente als auch schul und schüler_innenindividu
elle mündliche Elemente enthalten. Eine mündliche Prüfung zu einem Wahlpflichtfach 
soll die standardisierten schriftlichen Prüfungen in Mathematik, Deutsch und Englisch 
ergänzen. Neben dieser Fremdbeurteilung und einem »Arbeitszeugnis« als persönli
ches Feedback an die Absolvent_innen soll die Mittlere Reife auch eine Abschlussarbeit 
in Form einer schriftlichen Abhandlung und Präsentation über die eigenen Fähigkei
ten umfassen. Die Stärkenorientierung soll auf dem Weg zur Mittleren Reife insgesamt 
als Instrument der Wertschätzung und Anerkennung sowie als beziehungsgestaltendes 
Element zwischen Lehrenden und Schüler_innen angewendet werden.
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9.   Schrittweise Umsetzung 
der autonomen Schule

Das bestehende System bietet jetzt schon zahlreiche Möglichkeiten, vor al
lem pädagogische Autonomie am Schulstandort zu leben. Diese werden aus 
unterschiedlichen Gründen zu selten wahrgenommen: Einerseits kennen 
viele Akteur_innen die im Gesetzesdickicht verborgenen Paragrafen mitun
ter nur unvollständig, andererseits fehlt der Mut und die Entschlossenheit, 
die vorhandenen Möglichkeitsräume zu füllen. Hier braucht es ein deutli
ches Signal seitens der Politik bzw. des Bildungsministeriums: Die zustän
dige Ministerin sollte informieren, Klarheit schaffen und die Schulleitungen 
sowie Lehrerinnen und Lehrer ermutigen, autonom zu handeln.

Freiwilliges Opting-in statt zwangsweise Umstellung
Der Weg zur umfassend autonomen Schule, wie in diesem Konzept aus
geschildert, soll Schritt für Schritt gegangen werden. Neben der raschen, 
flächendeckenden Umsetzung der vollen pädagogischen Autonomie emp
fehlen wir auf Basis internationaler Erfahrungen für die Umsetzung der 
personellen und finanziellen Autonomie ein OptinModell (vgl.  Hessen 
oder Großbritannien). Umfangreiche Vorbereitungen sind dazu notwen
dig. Eine Komplettumstellung gleichsam über Nacht ist nicht zu emp
fehlen (vgl. NordrheinWestfalen). Ein OptinModell sieht vor, dass 
Schulen, die die Kriterien erfüllen, die Möglichkeit haben, auf freiwil
liger Basis in die personelle und finanzielle Autonomie zu gehen. Dies 
setzt qualifizierte Führungskräfte voraus. Gelingt der Schul leitung ein 
erster Transformationskatalog und gibt es auch interne  Zustimmung 
seitens des Schulgemeinschaftsausschusses bzw. des Schulforums 
(s.  Kapitel »5.  Schule – Bildungsregion – Ministerium: Drei Ebenen mit 
klarer  Aufgabenverteilung«), wird die Entlassung in die Vollautonomie 
angestoßen.
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Professionalisierung der Schulleitung und der Direktor_innenbestellung 
Schulleiter_innen bekleiden eine zentrale Führungsfunktion. Sie haben um
fassende Führungsverantwortung: strategisch, betriebswirtschaftlich, per
sonell. Für die autonome Schule ist es erfolgskritisch, die Schulleitung als 
Führungsfunktion zu denken und zu leben. Dies bedingt ein neues Profes
sionsverständnis für die Funktion und Rolle der Schulleitung. 

Die Ausbildung der Schulleiter_innen muss umfassend neu gestaltet wer
den, um den Anforderungen dieser verantwortungsvollen Funktion gerecht 
zu werden. Ebenso logisch ist eine angemessene Entlohnung als Führungs
kraft. In großen Schulen sind Zwischenhierarchien zu etablieren, um ge
lingende Führung zu leben. Alle Arbeitnehmer_innen haben ein Recht auf 
eine Führungskraft – das gilt auch für Lehrer_innen. Eine Führungsspanne 
von oft mehr als 20 Personen – mitunter sogar mehr als 50 oder 100 Per
sonen, wie aktuell in großen Schulen praktiziert – wird sich nach Erkennt
nissen der Organisationslehre in der Regel dysfunktional auf den Erfolg der 
Organisation auswirken.

Die Bestellung der Schulleitungen ist aus der vielerorts noch immer prakti
zierten politischen Umklammerung zu lösen und zu professionalisieren. Sie 
soll zeitlich befristet sein und gemeinsam durch den Schulgemeinschafts
ausschuss bzw. das Schulforum mit der Träger_innenorganisation erfolgen. 
Bei öffen tlichen Schulen gibt es eine Mitwirkung des Bildungsservices (vgl. 
 Kapitel »6. Wer trifft die Entscheidungen in der ›Autonomen Schule‹?«).
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10.   Häufig gestellte Fragen

Kann die freie Schulwahl dazu führen, dass ich keinen Schulplatz finde?
Das ausgeschilderte Modell der autonomen Schule folgt dem Prinzip der freien 
Schulwahl ohne Schulgeld. Die Wahl der Schule liegt damit in der Freiheit der 
Eltern bzw. der Kinder/Jugendlichen. Die Aufnahme der Schüler_innen wieder
um liegt in der Verantwortung der Schule. Sie können Schüler_innen auch ab
lehnen. Eine Aufnahmepflicht der wohnortnächsten Schule gewährleistet im 
Rahmen des schulpflichtigen Alters einen garantierten Schulplatz.

Muss ich bei autonomen Schulen Schulgeld zahlen?
Die Losung lautet: »Freie Schulwahl ohne Schulgeld.« Schulen, die die darge
stellte Finanzierung der öffentlichen Hand in Anspruch nehmen, ist es unter
sagt, zusätzlich Schulgeld zu verlangen (vgl. Niederlande).

Eine Schule in privater Träger_innenschaft kann auf die öffentliche Finan
zierung komplett verzichten und Schulgeld verlangen.

Führt die autonome Schule zur Ausbildung homogener Schulpopulationen?
Unser SchulautonomieKonzept verfolgt das Gegenteil. Die autonome Schule mit 
einer ProKopfFinanzierung und einer zusätzlichen indexbasierten Standort
finanzierung fördert die soziale Durchmischung (siehe Kapitel »3.3. Finanzielle 
Autonomie«).

Vergrößert sich der Abstand zwischen guten und  
schlechten Schulen durch mehr Autonomie?
Internationale Studien zeigen, dass Autonomie nur in Verbindung mit Zusam
menarbeit ihre produktive Wirkung für alle Schüler_innen entfaltet. Strategien 
der Zusammenarbeit sind daher zu unterstützen und kollaboratives Arbeiten 
ist bereits im Rahmen der Pädagog_innenausbildung zu fördern. Zwischen
schulische Praxisgruppen, Austauschprogramme für Lehrer_innen und andere 
Formen der (selbstgesteuerten) Zusammenarbeit zwischen Schulen sind es
senziell, um »starke« und »schwache« Schulen im steten Austausch miteinan
der zu halten und Synergien zu kultivieren. Das Bildungsservice hat hier einen 
expliziten Auftrag in der professionellen Initiative und Begleitung zu  erfüllen 
(vgl. Kapitel »5. Schule – Bildungsregion – Ministerium: Drei Ebenen mit 
klarer Aufgabenverteilung«).
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Ist Inklusion im Rahmen der autonomen Schule  
vorgesehen bzw. möglich?
Ja, wir halten die Reise hin zur Vollinklusion auch in einem autonomen 
Schulsystem für möglich und wünschenswert. So könnten zukünftig auch 
die Zentren für Inklusions und Sonderpädagogik als autonome und für 
alle Schüler_innengruppen offene Schulen geführt werden. Die Vorkeh
rungen dafür sind vor allem in der Finanzierung zu treffen (vgl. Kapitel 
»3.2.  Finanzielle Autonomie«). Besondere Herausforderungen ergeben sich 
freilich auch im Kontext der Mittleren Reife (vgl. Kapitel »8. Mittlere Reife 
als Qualitätsrahmen und Zielvorgabe«).

Sind Sie mit diesem Konzept der autonomen Schule  
für oder gegen die Gesamtschule?
Die autonome Schule ist ein alternativer Weg. Sie ist eine »Gemeinsa
me  Mittelschule der Vielfalt« entlang dem Grundsatz »Einheitliches Ziel, 
 vielfältige Wege«. Sie verpflichtet sich auf folgende Grundsätze:
 –  Fokus auf Talente und Bedürfnisse der Schüler_innen statt 

Defizitorientierung.
 –  Mehr Chancengerechtigkeit (Bildung soll nicht vererbt sein) –  keine 

 frühzeitige Trennung der Schüler_innen in zwei »Töpfe« im  Alter von 
9½ bzw. 10 Jahren.

 –  Vielfalt der pädagogischen Konzepte, Differenzierung des Schulwesens, 
Individualisierung des Unterrichts.

Die autonome Schule soll die weitgehend ergebnislose Bildungsdebatte der 
letzten Jahrzehnte beenden, den Stillstand aufbrechen und ideologische 
 Grabenkämpfe überwinden.
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11.   Die Reise beginnen!

Die Umstellung auf eine Vollautonomie der Schulen kann nicht von  heute 
auf morgen erfolgen. Es ist eine umfassende Weiterentwicklung unseres 
Schulsystems, das aktuell nur unzureichende Ergebnisse bringt und  unsere 
jungen Menschen nur mangelhaft auf die Herausforderungen des Lebens 
vorbereitet.

Aktuell gibt es ein Bekenntnis aller sechs Parlamentsfraktionen, die Schul
autonomie stärken zu wollen. Deshalb sollte es möglich sein, zumindest 
mit einigen konkreten Schritten voranzugehen. Die Umsetzung von mehr 
päda gogischer Autonomie könnten wir sofort angehen. Auch die Einfüh
rung von Bildungsregionen könnte sofort eingeleitet werden. Und die Aus
bildung der Schulleiter_innen sollten wir ehestmöglich neu gestalten, um 
den  Anforderungen dieser verantwortungsvollen Funktion gerecht zu wer
den. Diese Maßnahmen wären im aktuellen Schulsystem ebenso hilfreich 
wie gute Vorleistungen für ein vollautonomes Schulsystem.

Die sofortige Gleichstellung freier Schulen mit konfessionellen Privat
schulen wiederum würde helfen, die Innovationskraft freier Schulen optimal 
zu nutzen und die freie Schulwahl für Schüler_innen und Eltern zu stär
ken. Dies würde unmittelbar mehr Chancengerechtigkeit schaffen, kreative 
Kräfte im Schulsystem befeuern sowie die Vielfalt des Schulangebots beför
dern. Mittelfristig wäre mit der vollen Schulautonomie die komplette Gleich
stellung mit öffentlichen Schulen anzustreben und Schulgeld für öffentlich 
finanzierte Schulen abzuschaffen.

Parallel zur Erarbeitung einer nationalen Umsetzungsstrategie zur Schul
autonomie, die bis zur legistischen Beschlussfassung einige Zeit dauern 
wird, sollten wir zudem öffentliche Pionierschulen einrichten. Diese sollten 
ab sofort Erfahrungen mit umfassender pädagogischer, finanzieller und per
soneller Autonomie sammeln können. Wir sind davon überzeugt, dass sich 
öffentliche Schulen finden, die auf Beschluss durch die Schulgemeinschaft 
freiwillig diese Pionierrolle übernehmen wollen.

Wir können also morgen mit konkreten Schritten starten. Denn jede  große 
Reise beginnt mit ersten Schritten, auch die hier geplante – hin zu einer 
 besseren Schule, zu mehr Chancengerechtigkeit und zu blühenden Talenten.
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